
Das höchste Organ der Grundorgani
sation ist die Mitgliederversammlung, 
die mindestens einmal im Monat ein
zuberufen ist.
Die Mitgliederversammlung ist be
schlußfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der in der Grundorganisation organi
sierten Mitglieder anwesend ist.
Sie wählt zur Erledigung der laufen
den Arbeit die Leitung der Grund
organisation auf die Dauer eines Jah
res. Grundorganisationen, die in Ab
teilungsparteiorganisationen unterglie
dert sind, wählen die Leitung der 
Grundorganisation, die den gesamten 
Betrieb, Verwaltung oder Institution 
umfaßt, auf die Dauer von zwei Jah
ren.

57 Die Grundorganisation der Partei läßt 
sich in ihrer gesamten Tätigkeit von 
dem Programm, dem Statut und den 
Beschlüssen des Zentralkomitees der
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